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1 Einleitung  
Das Nationalkader dient dem alters- und leistungsgerechten Austausch unter den Spitzen-

turnenden in der Schweiz und der Förderung ihrer sportlichen Leistungen. 

Das Nationalkader setzt sich aus einem Kader A und einem Kader B zusammen. Beide Kader 

sind für alle Geschlechter offen.  

Die administrative Leitung beider Kader obliegt den Head Coaches in Zusammenarbeit mit 

RHÖNRADswiss und der Geschäftsstelle RHÖNRADswiss (für Administratives). 

Der Betreuerstab des Kaders A setzt sich wie folgt zusammen: 

- Head Coach A 

- Mindestens 2 x Coach A 

- u.U. Spezialcoaches 

Der Betreuerstab des Kaders B setzt sich wie folgt zusammen: 

- Head Coach B 

- Mindestens 2 x Coach B 

- u.U. Spezialcoaches 

Die Auswahl des Betreuerstabes sowie der Kadermitglieder erfolgt anhand der hier vorlie-

genden Bestimmungen. Sollten die Kadergrössen ungewöhnlich klein ausfallen, können für 

das betreffende Jahr auch weniger Betreuende eingesetzt werden. 

2 Betreuerstab 

2.1 Hierarchie 
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Geschäftsstelle Head Coach A

min. 2x 
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2.2 Head Coach A 

2.2.1 Voraussetzungen 
Der Head Coach A hat kumulativ folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

- Gültige Jugend- und Sport Weiterbildung 2 - Vertiefungskurs Rhönrad oder eine min-

destens gleichwertige internationale Rhönradausbildung 

- Gültiger Ober- und Schwierigkeitskampfrichterausweis 

- Führungs- und Organisationserfahrung 

- Verzicht auf eine Turnlizenz im Level Elite für die betreffende Amtsdauer. Die Teil-

nahme an Wettkämpfen im Rahmen der Nationalmannschaft ist für den Head 

Coach A nicht möglich. 

2.2.2 Wahl 
Die Position des Head Coaches A wird durch RHÖNRADswiss mindestens 5 Monate vor Be-

ginn der neuen Saison ausgeschrieben. Der Head Coach A wird durch RHÖNRADswiss ge-

wählt. 

Die Bestätigung der Wahl erfolgt durch RHÖNRADswiss. 

2.2.3 Amtsdauer 
Der Head Coach A verpflichtet sich für zwei Jahre, d.h. für einen Weltmeisterschaftszyklus, 

ausser die Zusammenarbeit wird frühzeitig in gegenseitigem Einvernehmen mit RHÖNRADs-

wiss beendet. 

Amtsantritt ist jeweils am ersten Arbeitstag im Juni jedes geraden Jahres. 

2.2.4 Aufgaben 
Der Head Coach A ist für die Erfüllung der folgenden Aufgaben verantwortlich und kann in 

diesem Rahmen auch Aufgaben delegieren: 

- Hauptleitung der Kader A Trainings 

- Erstellung der Trainingspläne 

- Verpflichtung zur Rücksprache mit der Bereichsleitung Nationalkader RHÖNRADswiss, 

im Rahmen seiner/ihrer Tätigkeiten 

- Umfassende Informationspflicht gegenüber der Bereichsleitung Nationalkader 

RHÖNRADswiss 

- Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Coaches A sowie allfälligen Spezialcoa-

ches 

2.2.5 Kompetenzen 
Der Head Coach A hat im Rahmen seines Aufgabenbereichs folgende Kompetenzen: 

- Umfassendes Informationsrecht im gesamten Bereich Kader A 

- Unterschriftenberechtigung im gesamten Bereich Kader A 

2.3 Coaches A 

2.3.1 Voraussetzungen 
Die Coaches A haben kumulativ folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

- Gültige Jugend- und Sport Weiterbildung 1 - Aufbaukurs Rhönrad oder eine mindes-

tens gleichwertige internationale Rhönradausbildung 
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- Gültiger Ausführungskampfrichterausweis 

- Verzicht auf eine Turnlizenz im Level Elite für die betreffende Amtsdauer 

- Die Teilnahme an Wettkämpfen im Rahmen der Nationalmannschaft ist für die Coa-

ches A nicht möglich 

In Absprache mit dem Head Coach A können sich mehrere Personen die Einsätze als 

Coach A aufteilen („Jobsharing“). Alle Personen müssen jedoch die obigen Voraussetzun-

gen erfüllen und es muss gewährleistet sein, dass alle Einsätze abgedeckt und eigenständig 

und frühzeitig untereinander aufgeteilt werden. Die Bewerbung muss bereits mit Jobsharing 

Partner:in erfolgen und wird entweder ganzheitlich angenommen oder abgelehnt. RHÖN-

RADswiss ist bei der Suche nach einem/einer Jobsharing Partner:in nicht behilflich. Grund-

sätzlich werden nicht-Jobsharing Bewerbungen bevorzugt. 

2.3.2 Wahl 
Die Positionen der Coaches A werden durch RHÖNRADswiss mindestens 5 Monate vor Be-

ginn der neuen Saison ausgeschrieben. Die Coaches A werden durch RHÖNRADswiss und 

den Head Coach A gewählt. 

Die Bestätigung der Wahl erfolgt durch RHÖNRADswiss. 

2.3.3 Amtsdauer 
Die Coaches A verpflichten sich für zwei Jahre, d.h. für einen Weltmeisterschaftszyklus, aus-

ser die Zusammenarbeit wird frühzeitig in gegenseitigem Einvernehmen mit RHÖNRADswiss 

und dem Head Coach A beendet. 

Amtsantritt ist jeweils am ersten Arbeitstag im Juni jedes geraden Jahres. 

2.3.4 Aufgaben 
Die Coaches A haben folgende Aufgaben zu erfüllen: 

- Leitung der Kader A Trainings 

- Administrative Unterstützung Head Coach A gemäss Absprache 

- Umfassende Informationspflicht gegenüber dem Head Coach A 

- Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem Head Coach A, den anderen Coaches 

A sowie allfälligen Spezialcoaches 

2.4 Head Coach B 

2.4.1 Voraussetzungen 
Der Head Coach B hat kumulativ folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

- Gültige Jugend- und Sport Weiterbildung 1 - Aufbaukurs Rhönrad oder eine mindes-

tens gleichwertige internationale Rhönradausbildung 

- Gültiger Ausführungskampfrichterausweis 

- Führungs- und Organisationserfahrung 

2.4.2 Wahl 
Die Position des Head Coach B wird durch RHÖNRADswiss mindestens 5 Monate vor Beginn 

der neuen Saison ausgeschrieben. Der Head Coach B wird durch RHÖNRADswiss gewählt. 

Die Bestätigung der Wahl erfolgt durch RHÖNRADswiss. 
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2.4.3 Amtsdauer 
Der Head Coach B verpflichtet sich für zwei Jahre, d.h. für einen Weltmeisterschaftszyklus, 

ausser die Zusammenarbeit wird frühzeitig in gegenseitigem Einvernehmen mit RHÖNRADs-

wiss beendet.  

Amtsantritt ist jeweils am ersten Arbeitstag im Juni jedes geraden Jahres. 

2.4.4 Aufgaben 
Der Head Coach B ist für die Erfüllung der folgenden Aufgaben verantwortlich und kann in 

diesem Rahmen auch Aufgaben delegieren: 

- Hauptleitung der Kader B Trainings 

- Erstellung der Trainingspläne 

- Verpflichtung zur Rücksprache mit Bereichsleitung Nationalkader RHÖNRADswiss, so-

wie Head Coach Nationalkader A, im Rahmen seiner/ihrer Tätigkeiten 

- Umfassende Informationspflicht gegenüber Bereichsleitung Nationalkader RHÖN-

RADswiss 

- Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Coaches B sowie allfälligen Spezialcoa-

ches 

2.4.5 Kompetenzen 
Der Head Coach B hat im Rahmen seines Aufgabenbereichs folgende Kompetenzen: 

- Umfassendes Informationsrecht im gesamten Bereich Kader B 

- Unterschriftenberechtigung im gesamten Bereich Kader B 

2.5 Coaches B 

2.5.1 Voraussetzungen 
Die Coaches B haben kumulativ folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

- Gültiger Jugend- und Sport Leiterkurs Rhönrad oder eine mindestens gleichwertige 

internationale Rhönradausbildung 

- Gültiger Basiskampfrichterausweis 

In Absprache mit dem Head Coach B können sich mehrere Personen die Einsätze als Coach 

B aufteilen („Jobsharing“). Alle Personen müssen jedoch die obigen Voraussetzungen erfül-

len und es muss gewährleistet sein, dass alle Einsätze abgedeckt und eigenständig und früh-

zeitig untereinander aufgeteilt werden. Die Bewerbung muss bereits mit Jobsharing Part-

ner:in erfolgen und wird entweder ganzheitlich angenommen oder abgelehnt. RHÖNRADs-

wiss ist bei der Suche nach einem/einer Jobsharing Partner:in nicht behilflich. Grundsätzlich 

werden nicht-Jobsharing Bewerbungen bevorzugt. 

2.5.2 Wahl 
Die Positionen der Coaches B werden durch RHÖNRADswiss mindestens 5 Monate vor Be-

ginn der neuen Saison ausgeschrieben. Die Coaches B werden durch RHÖNRADswiss und 

den Head Coach B gewählt. 

Die Bestätigung der Wahl erfolgt durch RHÖNRADswiss. 
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2.5.3 Amtsdauer 
Die Coaches B verpflichten sich für zwei Jahre, d.h. für einen Weltmeisterschaftszyklus, ausser 

die Zusammenarbeit wird frühzeitig in gegenseitigem Einvernehmen mit RHÖNRADswiss und 

dem Head Coach B beendet. 

Amtsantritt ist jeweils am ersten Arbeitstag im Juni jedes geraden Jahres. 

2.5.4 Aufgaben 
Die Coaches B haben folgende Aufgaben: 

- Leitung der Kader B Trainings 

- Administrative Unterstützung Head Coach B gemäss Absprache 

- Umfassende Informationspflicht gegenüber dem Head Coach B 

- Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem Head Coach B, den anderen Coaches 

B sowie allfälligen Spezialcoaches 

2.6 Spezialcoaches 

2.6.1 Voraussetzungen 
Die Spezialcoaches haben alternativ eine der folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 

- Aus- oder Weiterbildung im Bereich Sport 

- Aus- oder Weiterbildung im Bereich Medizin 

- Aus- oder Weiterbildung im Bereich Psychologie 

- Aus- oder Weiterbildung im Bereich Musik 

- Aus- oder Weiterbildung in einem anderen Fachbereich, der für das Training von Nut-

zen scheint 

2.6.2 Einsatz bzw. Wahl 
Die Bestellung von Spezialcoaches liegt im Ermessen der jeweiligen Head Coachs des be-

treffenden Kaders. Die Bestellung kann für einzelne Einsätze oder für eine ganze Kadersaison 

erfolgen. Einzelne Einsätze werden von der Bereichsleitung Nationalkader RHÖNRADswiss in 

Absprache mit dem/der Präsidenten/Präsidentin genehmigt. Bei saisonalem Einsatz muss 

eine Wahl erfolgen. Die Spezialcoaches werden demzufolge durch den Head Coach des 

betreffenden Kaders vorgeschlagen und von RHÖNRADswiss gewählt. 

2.6.3 Aufgaben 
Der Einsatz der Spezialcoaches erfolgt Disziplinen spezifisch und wird vor Amtsantritt durch 

den Head Coach des betreffenden Kaders festgelegt. 

2.7 Doppelzuständigkeiten 
Doppelzuständigkeiten innerhalb desselben Kaders sind unzulässig. Doppelzuständigkeiten 

übers Kreuz (Kader A und Kader B) sind zulässig, sofern dadurch nicht die Head Coach Po-

sitionen in einer Person vereint werden. 
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 Head Coach A Coaches A Head Coach B Coaches B 

Head Coach A  X X ✓ 

Coaches A X  ✓ ✓ 

Head Coach B X ✓  X 

Coaches B ✓ ✓ X  

2.8 Entschädigung 
Die Entschädigung des gesamten Betreuerstabes erfolgt nach dem jeweils gültigen Ent-

schädigungsreglement von RHÖNRADswiss. 

3 Kadermitglieder 

3.1 Kaderzusammensetzung 
Das Nationalkader setzt sich aus einem Kader A sowie einem Kader B zusammen. Das Kader 

A ist für alle Turnenden zugänglich, die mindestens zwei Disziplinen (Geradeturnen, Spirale-

turnen oder Sprung) im Level Elite turnen. Das Kader A ist altersunabhängig. Jedoch werden 

Turnende, die zum Zeitpunkt der Schweizermeisterschaft der aktuellen Saison ihr 14. Lebens-

jahr noch nicht erreicht haben, nur bei ausserordentlichen Leistungen ins Kader A berufen. 

Das Kader B ist zugänglich für Turnende bis und mit 18. Lebensjahr. Für das Kader B gibt es 

keine Auflagen bezüglich des geturnten Levels. Geradeturnen mit Musik wird nur im Kader 

A trainiert und nicht im Kader B. Paarturnen wird in keinem der beiden Kader trainiert. 

Beide Kader werden mit höchstens 20 Plätzen besetzt. Sollte die Gesamtzahl von 40 Plätzen 

nach dem Sichtungsanlass nicht vollständig besetzt werden, kann die Berufung derart erfol-

gen, dass in beiden Kadern ungefähr gleichviele Mitglieder sind, wobei ausschliesslich Tur-

nende zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr (zum Zeitpunkt der Schweizermeisterschaft der 

aktuellen Saison) zum Quotenausgleich sowohl ins Kader A wie auch ins Kader B berufen 

werden können. 

3.2 Voraussetzungen 
Die Kadermitglieder haben kumulativ folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

- Wohnsitz in der Schweiz 

- Mitgliedschaft bei einem Schweizer Sport-Verband 

- Einlösen einer Level-Turnlizenz für die entsprechende Mitgliedschaftsdauer in min. 

zwei Disziplinen (Spiraleturnen, Geradeturnen, Sprung), für Kader A Mitglieder müssen 

mindestens zwei Level-Turnlizenzen im Level Elite gelöst werden 

- Auswahlverfahren und Berufung durch RHÖNRADswiss 

3.3 Auswahlverfahren  
Die Berufung der Kadermitglieder erfolgt anhand der Ergebnisse des vergangenen Wett-

kampfzyklus (siehe unten) und/oder den Leistungen beim Sichtungsanlass (siehe unten). Die 

Berufung in ein Kader erfolgt aufgrund der Leistung und nicht primär aufgrund des Alters. 

Wer eine Aufnahme in ein Kader anstrebt, muss mit der Anmeldung zum Sichtungsanlass sei-

ne Absichten bestätigen bzw. seine gewünschte Vorgehensweise angeben. 
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Der Sichtungsanlass wird nach einem Wettkampfzyklus jährlich ausgeschrieben, in der Regel 

vor der Schweizermeisterschaft. Der Sichtungsanlass findet nach der Schweizermeisterschaft 

als eintägiger Anlass statt und die Teilnahme erfolgt aufgrund der schriftlichen Anmeldung. 

3.3.1 Ergebnisse des vergangenen Wettkampfzyklus 
Die Ergebnisse der vergangenen Wettkampfsaison in Form von Punkten werden, wie im Fol-

genden beschrieben, zu den Punkten des Sichtungsanlasses dazugerechnet. 

In allen Altersklassen wird nach der Schweizermeisterschaft eine separate, nach Geschlecht 

getrennte Rangliste erstellt. Aufgrund dieser Rangliste werden folgende Punkte verteilt: 

1. 1 Punkt für jeden Qualifikationswettkampf, an dem min. eine Disziplin (Geradeturnen, 

Spiraleturnen, Sprung) geturnt wurde (max. drei Qualifikationswettkämpfe werden 

gezählt) 

2. Für die Qualifikation zur Schweizermeisterschaft im Mehrkampf werden 6 Punkte bei 

min. 5 Teilnehmenden und 3 Punkte bei weniger als 5 Teilnehmenden vergeben 

3. Pro Startberechtigung an der Schweizermeisterschaft in einer Einzeldisziplin (Sprung, 

Spiraleturnen, Geradeturnen mit oder ohne Musik) werden 2 Punkte vergeben (keine 

Mindestzahl an Teilnehmenden), oder 6 Punkte für die Qualifikation über den Mehr-

kampf 

4. Für in dieser Wettkampfsaison gemeldete Turnende wird 1 Punkt pro Disziplin verge-

ben, in der die Limite für die Schweizermeisterschaft erreicht wurde, die Person sich 

jedoch nicht für den Start an der Schweizermeisterschaft qualifiziert hat 

5. Pro Disziplin, in der direkt nach der Schweizermeisterschaft die Bedingungen für die 

Aufnahme in die Nationalmannschaft für die Einzel-Weltmeisterschaften gemäss 

Reglement A8 Nationalmannschaft vollumfänglich erfüllt sind, werden 100 Punkte 

vergeben. Turnende, welche die Bedingung als Ersatz erfüllen, erhalten 20 Punkte pro 

Disziplin. Dieser Punkt wird auch in jenen Jahren umgesetzt, in denen keine Einzel-

Weltmeisterschaften (sondern Team Weltmeisterschaften oder gar keine Weltmeis-

terschaften) stattfinden 

Insgesamt können pro Wettkampfsaison maximal 309 Punkte erreicht werden. 

WICHTIG: Falls Turnende in der neuen Saison ihr 14. oder 19. Altersjahr erreichen, müssen sie 

zwingend den Sichtungsanlass durchlaufen (siehe unten). Die oben beschriebenen Punkte 

unter 1., 2., 3. und 4. werden zu den Ergebnissen des Sichtungsanlasses addiert. Die unter 5. 

beschriebenen Punkte können aufgrund internationalem Kategorienwechsel nicht berück-

sichtigt werden. 

3.3.2 Sichtungsanlass 
Der Sichtungsanlass ist für alle Rhönradturnenden zugänglich, welche die Voraussetzungen 

für das Nationalkader erfüllen. 

Beim Sichtungsanlass werden die sportlichen Leistungen aufgrund vorher festgelegter Übun-

gen getestet. Diese Übungen sind gemäss SANK (Sportliche Anforderungen Nationalkader) 

schriftlich festgehalten und können jährlich angepasst werden. Die SANK werden ohne Be-

wertungstabellen allen Rhönradturnenden vor dem Sichtungsanlass zur Verfügung gestellt. 

Falls Turnende in der neuen Saison ihr 14. oder 19. Altersjahr erreichen und nicht die er-

wünschten Punkte im vergangenen Wettkampfzyklus erreicht wurden, ist der Sichtungsan-

lass zwingend zu durchlaufen. In den übrigen Fällen können auf Wunsch die Punkte des 
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vergangenen Sichtungsanlasses übernommen werden, sofern der letzte besuchte Sich-

tungsanlass nicht länger als ein Jahr zurückliegt. 

Sind interessierte Personen am Sichtungsanlass aus triftigen Gründen verhindert, kann die 

Sichtung bei der dafür zuständigen Person vorgängig zum Sichtungsanlass durchgeführt 

werden. Ist eine vorgängige Ablegung nicht möglich (z.B. wegen einer Verletzung) ent-

scheidet die Bereichsleitung Nationalkader RHÖNRADswiss im Einzelfall über das weitere 

Vorgehen. 

3.4 Berufung in ein Kader 
Am Ende des Sichtungsanlasses wird eine Rangliste, gemäss der beim Sichtungsanlass er-

reichten Punktzahl sowie der Ergebnisse des letzten Wettkampzyklus erstellt und die Turnen-

den den Kadern zugeteilt, bis beide Kader gefüllt sind oder die übrigen Personen die Min-

destanzahl an Punkten nicht erreicht haben. Die Zuteilung wird direkt im Anschluss des Sich-

tungsanlasses mündlich mitgeteilt. Die schriftliche Berufung via RHÖNRADswiss erfolgt später. 

Die Berufung/Ablehnung der Aufnahme in ein Kader wird von RHÖNRADswiss an die gemel-

deten Teilnehmenden verschickt. Zur Information geht eine Kaderliste an die entsprechen-

den Vereinsverantwortlichen. 

3.5 Nachrückmodus 
Tritt nach dem Sichtungsanlass ein Fall nach den Bestimmungen von Punkt 5.2 bis 5.5 dieses 

Reglements ein, so wird die Person, welche die nächsthöhere Gesamtpunktzahl erreicht hat, 

in das entsprechende Kader nachberufen, sofern die vorgegebene Mindestpunktzahl er-

reicht wurde. 

3.6 Mitgliedschaftsdauer 
Die Kadermitglieder verpflichten sich für ein Jahr, d.h. für einen Wettkampfzyklus, ausser die 

Mitgliedschaft wird frühzeitig aufgrund der Bestimmungen von Punkt 5.2 Verzicht oder 5.4 

Freiwilliger Austritt dieses Reglements durch RHÖNRADswiss oder durch das Kadermitglied 

selbst aufgelöst. Tritt ein Fall nach den Bestimmungen von Punkt 5.5 dieses Reglements ein, 

so bleibt die Mitgliedschaft bis zum Ende des Wettkampzyklus bestehen. 

Die Mitgliedschaft beginnt jeweils am ersten Arbeitstag im Juni jedes Jahres oder nach 

mündlicher Bestätigung nach dem Sichtungsanlass und endet am 31. Mai des nächsten 

Jahres. 

3.7 Bonuspunkte 
Kadermitglieder erhalten am Ende der Wettkampfsaison bzw. nach der Schweizermeister-

schaft 5 Bonuspunkte zusätzlich zu ihren erreichten Qualifikationspunkten der jeweiligen Sai-

son. 

  



RHÖNRADswiss 

Nationalkader 

 

A7_Nationalkader 9 Version 2026.01 

4 Pflichten der Kadermitglieder 

4.1 Allgemeine Pflichten 

4.1.1 Lizenzpflicht 
Die Kadermitglieder sind verpflichtet, für den betreffenden Wettkampfzyklus eine Level-Turn-

lizenz zu lösen und die Qualifikation in mindestens zwei Disziplinen (Ge-radeturnen, Spirale-

turnen, Sprung) zu turnen. Es wird erwartet, dass die Kadermitglieder an allen Qualifikations-

wettkämpfen teilnehmen. 

Bei Nichteinlösen der Level-Turnlizenz oder Nichtturnen der Qualifikation, oder wenn weniger 

als die geforderte Anzahl der Qualifikationswettkämpfe geturnt wird, droht dem Kadermit-

glied ein einstufiges Ausschlussverfahren nach den Bestimmungen dieses Reglements (siehe 

unten). 

4.1.2 Anwesenheitspflicht 
Die Kadermitglieder sind verpflichtet, an den Kadertrainings sowie an allen weiteren Kader-

anlässen teilzunehmen. Bei unentschuldigtem Fernbleiben oder bei mehr als einer (bei max. 

4 Pflichtanlässen ohne Sichtungsanlass pro Jahr) bzw. mehr als zwei (bei mehr als 4 Pflicht-

anlässen ohne Sichtungsanlass pro Jahr) entschuldigten Absenzen droht dem Kadermit-

glied ein zweistufiges Ausschlussverfahren nach den Bestimmungen dieses Reglements 

(5.3.1). Als entschuldigte Absenz gelten Krankheit/Unfall mit Arztzeugnis, Arbeits- oder Aus-

bildungs-anlässe mit Bestätigung durch den/die Arbeitgeber:in oder einmalige persönlich 

betreffende Anlässe (z.B. eigene Konfirmation, Firmung). Das Fernbleiben muss dem Head 

Coach des entsprechenden Kaders unverzüglich im Voraus schriftlich (auf dem Postweg 

oder per Mail) mit-geteilt werden. Sollte eine schriftliche Mitteilung aus zeitlichen Gründen 

nicht möglich sein, so genügt vorab eine telefonische Benachrichtigung. Die schriftliche Mit-

teilung muss in diesem Fall nachgereicht werden. Der jeweilige Head Coach entscheidet, 

ob die Begründung als entschuldigte Absenz akzeptiert wird. 

Die Daten der Kadertrainings werden frühzeitig bekannt gegeben. Weiss ein potentielles 

Kadermitglied bereits bei der Anmeldung zum Sichtungsanlass, dass mehr Kaderanlässe als 

oben beschrieben nicht besucht werden können, ist die Aufnahme in ein Kader nicht mög-

lich. 

4.1.3 Zahlungspflicht 
Die Kadermitglieder sind verpflichtet, die anfallenden Kosten, insbesondere den jährlichen 

Kaderbeitrag, selbst zu tragen. Bei der Berufung und der Ausschreibung zum Sichtungsanlass 

werden die anfallenden Kosten bekannt gegeben. 

Bei Nichtbezahlung der Kosten droht dem Kadermitglied ein zweistufiges Ausschlussverfah-

ren nach den Bestimmungen dieses Reglements (siehe unten). 

4.1.4 Pflicht zur Einhaltung von Fristen 
Die Kadermitglieder sind verpflichtet, die vom Betreuerstab angeordneten Fristen einzuhal-

ten. 

Bei einem Verstoss gegen die einzuhaltenden Fristen droht dem Kadermitglied ein zweistu-

figes Ausschlussverfahren nach den Bestimmungen dieses Reglements (siehe unten). 
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4.1.5 Pflicht zur Einhaltung der Anti-Dopingbestimmungen 
Die Kadermitglieder sind verpflichtet, die Anti-Dopingbestimmungen einzuhalten. RHÖN-

RADswiss bezieht sich dabei gemäss „Übergeordnete, allgemeine Bestimmungen“ auf die 

unter www.antidoping.ch einsehbaren Informationen. 

Bei einem Verstoss gegen die Anti-Dopingbestimmungen droht dem Kadermitglied ein ein-

stufiges Ausschlussverfahren nach den Bestimmungen dieses Reglements (siehe unten). 

4.2 Verhaltenspflichten 
Die Kadermitglieder sind verpflichtet, folgende Verhaltenspflichten einzuhalten: 

- Die Kadermitglieder werden zur sportlichen Fairness angehalten. 

- Die Kadermitglieder haben dem Betreuerstab sowie den anderen Kadermitgliedern 

mit Respekt gegenüberzutreten. 

- Die Kadermitglieder haben sich bei offiziellen Veranstaltungen und Anlässen des Na-

tionalkaders angemessen zu verhalten. 

Bei einem Verstoss gegen die obgenannten Verhaltenspflichten droht dem Kadermitglied 

ein zweistufiges Ausschlussverfahren nach den Bestimmungen dieses Reglements (siehe un-

ten). 

5 Verfahrensweisen 

5.1 Aufnahmeverfahren 

5.1.1 Berufung der Kadermitglieder 
Die Berufung der Kadermitglieder erfolgt schriftlich durch RHÖNRADswiss. Die Berufung ent-

hält Angaben zu den einzuhaltenden Terminen sowie ein Rückmeldeformular. 

5.1.2 Bestätigung der Mitgliedschaft 
Durch die Anmeldung zum Kaderaufnahmeverfahren wird automatisch bestätigt, dass die 

Kadermitgliedschaft bei Berufung angenommen wird. 

5.2 Verzicht auf die Mitgliedschaft 
Sollte die Mitgliedschaft nach Berufung widererwarten abgelehnt werden, ist dies umge-

hend und unter Angabe von Gründen schriftlich dem entsprechenden Head Coach mitzu-

teilen. 

5.3 Ausschlussverfahren 

5.3.1 Zweistufiges Ausschlussverfahren 
Verstösst ein Kadermitglied gegen die Bestimmungen zur Anwesenheitspflicht, Zahlungs-

pflicht, Einhaltung von Fristen oder der Verhaltenspflichten dieses Reglements, kann es nach 

folgendem Verfahren aus dem Kader ausgeschlossen werden: 

- Bei einem einmaligen Verstoss gegen obgenannte Pflichten wird ein Kadermitglied 

schriftlich unter Angabe von Gründen durch RHÖNRADswiss abgemahnt und auf die 

Konsequenzen einer weiteren Pflichtverletzung aufmerksam gemacht. 

- Bei einem wiederholten Verstoss gegen obgenannte Pflichten wird ein Kadermitglied 

schriftlich unter Angabe von Gründen durch RHÖNRADswiss vorläufig aus dem Kader 

ausgeschlossen und auf die Möglichkeit zur Einreichung einer schriftlichen Stellung-

nahme aufmerksam gemacht. 
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5.3.2 Einstufiges Ausschlussverfahren 
Verstösst ein Kadermitglied gegen die Bestimmungen zur Lizenzpflicht und zum Anti-Doping 

dieses Reglements, kann es nach folgendem Verfahren aus dem Kader ausgeschlossen 

werden: 

- Bei einem einmaligen Verstoss gegen obgenannte Pflichten wird ein Kadermitglied 

schriftlich unter Angabe von Gründen durch RHÖNRADswiss vorläufig aus dem Kader 

ausgeschlossen und auf die Möglichkeit zur Einreichung einer schriftlichen Stellung-

nahme aufmerksam gemacht. 

5.3.3 Stellungnahme 
Das Kadermitglied hat die Möglichkeit, innerhalb eines Monats seit dem vorläufigen Aus-

schluss aus dem Kader zu den Vorwürfen schriftlich Stellung zu nehmen. 

5.3.4 Endgültiger Entscheid 
Nach Eingang der Stellungnahme, spätestens aber nach Ablauf der einmonatigen Frist, hat 

RHÖNRADswiss unter Angabe von Gründen schriftlich einen definitiven Entscheid über den 

Ausschluss aus dem Kader zu fällen. 

5.3.5 Konsequenzen des Ausschlusses 
Im Falle eines definitiven Ausschlusses aus dem Kader werden keine Kosten zurückerstattet. 

Allfällig erhaltene Materialien sind zurückzugeben.  

5.4 Freiwilliger Austritt 
Bei einem freiwilligen Austritt aus dem Kader ist das Kadermitglied verpflichtet, den betref-

fenden Head Coach, sowie RHÖNRADswiss schriftlich und unter Angabe von Gründen un-

verzüglich zu informieren, so dass die Kaderposition bis zum Ende der entsprechenden Mit-

gliedschaftsdauer durch ein neues Mitglied besetzt werden kann.  

5.5 Pausieren 
Bei längerer Krankheit oder Verletzung ist das Kadermitglied verpflichtet, den betreffenden 

Head Coach, sowie RHÖNRADswiss unverzüglich zu informieren, so dass die Kaderposition 

bis zum Ende des Pausierens zusätzlich durch ein neu-es Mitglied besetzt werden kann. 

Sobald ein Kadermitglied durch eine längere Krankheit oder Verletzung für zwei oder mehr 

Kadertrainings ausfällt, kann mit schriftlichem Antrag an RHÖNRADswiss, unter Beilegung ei-

nes entsprechenden Arztzeugnisses, eine anteilsmässige Rückzahlung des Kaderbeitrages 

beantragt werden. Bei einer anteilsmässigen Rückzahlung des Kaderbeitrages wird das Ka-

dermitglied aus dem Kader entlassen. 


